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Zusammenfassende Bewertung der  
Konduktiven Förderung nach Andràs Petö  

Die Verfasser der nachfolgenden Stellungnahme zur Petö-Therapie hoffen mit ihren 

Ausführungen hinreichend deutlich zu machen, warum gerade diese Therapie in 

Deutschland anerkannt werden sollte. Dabei werden alle Aspekte beleuchtet und alle zur 

Konduktiven Förderung vorliegenden Gutachten, Studien, Veröffentlichungen, etc. 

berücksichtigt. Zusätzlich wurden eigene Erhebungen und eine umfangreiche, bundesweit 

einmalige, Befragung von Eltern betroffener Kinder durchgeführt.   

Danach ergibt sich ein eindeutiges Bild.  

Die Konduktive Förderung nach Petö wird seit mehr als 15 Jahren in Deutschland erfolgreich 

zur Behandlung von Kindern mit Infantiler Zerebralparese eingesetzt, nachdem diese 

Behandlungsform in Ungarn bereits seit den 60er Jahren kontinuierlich und zielgerichtet 

ausgebaut und am staatlichen ungarischen Petö-Institut in Budapest angewandt wurde. Die 

Therapie richtet sich vornehmlich an Kinder mit Bewegungsstörungen, die durch 

Schädigungen des Zentralnervensystems verursacht werden. Diese Störungen 

beeinträchtigen die Körperbewegung und die Muskelkoordination.  

Bei der Petö-Methode handelt es sich grds. um eine Gruppentherapie, bei der die Kinder in 

möglichst homogenen Einheiten zusammengefasst werden. Gemeinsam mit den Eltern und 

dem Arzt erarbeitet der Konduktor für die Kinder Ziele und Inhalte. Neueste Erkenntnisse aus 

der Neurophysiologie, Neuropsychologie, Physio- und Ergotherapie, Logo- und Motopädie, 

Heil-, Sonder-, Vorschul-, Grundschul- und Sozialpädagogik fließen in den Therapieplan ein. 

Als großer Vorteil wird gesehen, dass sich das Kind dabei nicht mehr einer Vielzahl von 

Therapeuten gegenüber sieht, sondern, dass diese Funktionen in der Person des 

Konduktors/der Konduktorin vereint werden.   

Hierbei ist die Petö-Therapie außerordentlich erfolgreich, viel erfolgreicher als es eine auf nur 

eine einzelne Störung abzielende Therapie sein kann. Und gerade wegen dieser Erfolge, der 

besonderen Motivation der Kinder, der besseren Alltagsbewältigung wählen immer mehr 

Eltern von betroffenen Kindern in Deutschland die Petö-Therapie.  

Die Leistungserbringung wird z.Z. vornehmlich durch gemeinnützige Eltern-Vereine 

organisiert. Diese Art der Leistungserbringung ist zum einen sehr patientennah, zum 

anderen erlaubt sie sehr günstige Kostenstrukturen.  
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Das Bundessozialgericht hat die Konduktive Förderung inzwischen durch höchstrichterliche 

Rechsprechung mit Urteil vom 03.09.2003 als eine Leistung definiert, die grds. in den 

Aufgabenbereich der gesetzlichen Krankenversicherung fällt. Bereits in den Jahren zuvor 

hatten entsprechend viele Krankenkassen die Kosten der Petö-Therapie vollständig oder 

anteilig übernommen.   

Die vom VdAK in Auftrag gegebene Studie zur Petö-Therapie im Rahmen eines bis dahin 

einmaligen Modellvorhabens liegt seit 2001 vor und belegt die Wirksamkeit der Konduktiven 

Förderung.   

Ergänzend hierzu haben die FortSchritt-Vereine eine bundesweite Befragung der Eltern von 

betroffenen Kindern durchgeführt. Hier ergaben sich ebenfalls signifikante Erfolge bei der 

Behandlung mit der Petö-Therapie. Dabei wurde auch ein direkter Vergleich zu den 

herkömmlichen Therapien vorgenommen, wo zwar auch Erfolge bescheinigt wurden, jedoch 

nicht annähernd so wie bei der Petö-Therapie.  
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Hinzuweisen ist insbesondere auf die Erfolge im Bereich der Alltagsbewältigung und der 

Fortbewegung. Diese stellen für die betroffenen Kinder als auch für die Eltern und ggf. 

Pflegepersonen eine nicht zu unterschätzende Erleichterung bei der Integration in die 

Gesellschaft dar. Risiken, die über die auch bei anderen Therapien anzutreffenden 
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hinausgehen, sind nicht zu befürchten, solange die Patienten unter kinderärztlicher Kontrolle 

stehen.  

Die vom Bundesverband der FortSchritt-Vereine erhobenen bundesweiten Ausgaben für 

diese Therapieform lagen 2004 bei rund 1,25 Mio. EUR. Dies bedeutet lediglich 0,02 EUR je 

Versicherten in der Gesetzlichen Krankenversicherung. Die Gesamtausgaben für Leistungen 

steigen dadurch lediglich um 0,000983 Prozent. Ferner ist zu erwarten, dass ein Teil der 

Ausgaben durch Einsparungen in anderen Bereichen kompensiert wird, z.B. bei der 

Hilfsmittelversorgung oder bei vermeidbaren Operationen. Ferner wird die Petö-Therapie 

nicht zwingend additiv zur Leistung der Physio- oder Ergotherapie erbracht. Eine 

Kostenausweitung im Gesundheitswesen ist damit nicht zu erwarten.  

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, dass entsprechend dem Sozialgesetzbuch IX die 

Rehabilitation von behinderten Kindern, deren Bedürfnisse und die ihrer 

Erziehungsberechtigten ein besonderes Anliegen des Gesetzgebers ist. Daher fordern auch 

die Patientenbeauftragte der Bundesregierung als auch der Behindertenbeauftragte die 

notwendige Einführung der Frühförderung als Komplexleistung nun endlich zu forcieren. 

Genau dem kommt die Konduktive Förderung nach Petö vollinhaltlich nach.   

Die Petö-Therapie ermöglicht eine größtmögliche Mitwirkung der Erziehenden. Unter 

Berücksichtigung der guten Compliance und der hohen Motivation der Kinder bei der 

Konduktiven Förderung, liegt es daher nahe diese in den Katalog verordnungsfähiger 

Heilmittel nach § 92 Abs. 6 SGB V (Heilmittelkatalog genannt) als ausreichend wirksame 

Therapie aufzunehmen. Nach Formulierung der Qualitätskriterien kann es dann den 

behandelnden Fachärzten überlassen werden, ob sie die Konduktive Förderung oder eine 

andere Therapie verordnen.   

Der G-BA wird aufgefordert die Konduktive Förderung als Leistung der gesetzlichen 

Krankenversicherung zuzulassen oder ggf. ein Modellvorhaben zur weiteren Erforschung der 

Konduktiven Förderung nach Andràs Petö zu beschließen.  

Hannover, 09. Dezember 2004    

     gez. H.-J. Kreutzer      gez. F. Heilmann 
   (Hans-Jürgen Kreutzer)                 (Frank Heilmann)   
Beauftragter des Vorstandes                   1. Vorsitzender  
 Bundesverband Fortschritt              FortSchritt Hannover e.V.  
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1 Konduktive Förderung auf dem Prüfstand  

1.1 Anerkennung als neues Heilmittel gem. § 138 Sozialgesetzbuch V  

Die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte dürfen neue Heilmittel nur 
verordnen, wenn der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) zuvor ihren therapeutischen 
Nutzen anerkannt hat. Die Überprüfung erfolgt auf Antrag eines Spitzenverbandes der 
Krankenkassen, der kassenärztlichen Bundesvereinigung oder einer kassenärztlichen 
Vereinigung.   

Da die Konduktive Förderung seit vielen Jahren in Deutschland mit Erfolg als Fördermethode 
bei Infantiler Zerebralparese (CP) eingesetzt wird, hatte der Verband der Angestellten-
Ersatzkassen und der Arbeiter-Ersatzkassen eine entsprechenden Antrag gestellt. Mit der 
Bekanntmachung vom 14. November 2002 wurde das formelle Überprüfungsverfahren durch 
den G-BA eingeleitet.  

Nach mehr als zweijähriger Beratungszeit mit mehrjähriger Vorlaufzeit wurde jetzt bekannt, 
dass die Konduktive Förderung nach Petö als Heilmittel, dessen therapeutischer Nutzen 
nicht nachgewiesen ist eingestuft werden soll. Die Gründe im Einzelnen sind nicht bekannt, 
da der G-BA vor einer offiziellen Beschlussfassung keine Verlautbarungen nach außen gibt. 
Angesichts der Tatsache, dass die Therapie in vielen Ländern der westlichen Welt anerkannt 
ist, ist diese Einstufung durch den G-BA nicht hinnehmbar. Dies um so mehr, als die 
betroffenen Eltern über Jahre in der Hoffnung unterstützt wurden, dass diese spezielle 
Therapieform für ihre Kinder mit CP, als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung 
anerkannt werden würde (z.B. Ärzte Zeitung vom 15.07.2002,   

Daher sollen nachfolgend noch einmal die wesentlichen Fakten zusammen gestellt, 
Eltern betroffener Kinder zu Wort kommen, Studien und Erhebungen ausgewertet, 
Ärzte gehört werden, um den Beweis der Wirksamkeit der Konduktiven Förderung 
anzutreten. Die Mitglieder im Gemeinsamen Bundesausschuss werden aufgefordert 
Ihre Haltung noch einmal zu überprüfen und den Kindern in Deutschland endlich 
flächendeckend die Konduktive Förderung nach Andràs Petö zugänglich zu machen.     

2 Konduktive Förderung als eigenständige Therapieform  

2.1 Zielgruppen der Konduktiven Förderung  

Die Therapie richtet sich an Menschen, vornehmlich Kinder, 
mit Bewegungsstörungen, die durch Schädigungen des 
Zentralnervensystems verursacht werden. Diese Störungen 
beeinträchtigen die Körperbewegung und die 
Muskelkoordination. Die Schädigungen entstehen häufig 
während der Entwicklung des Kindes im Mutterleib 
beziehungsweise kurz vor, während oder nach der Geburt.  

Faktoren können sein: 
a) Infektionskrankheiten der Mutter während der Schwangerschaft und Schädigung des 

kindlichen Gehirns durch Mikroorganismen,  
b) Blutgruppenunverträglichkeiten zwischen Mutter und Kind, 
c) Frühgeburten, 
d) unzureichende Sauerstoffzufuhr des Gehirns. 
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Hauptformen der cerebralen Bewegungsstörungen bei Kindern sind:   

1) Spastik  - Verkrampfungen der Muskulatur bei der Bewegung 
2) Athetose  - unwillkürlich Bewegungen 
3) Ataxie  - Störungen der Koordination von Bewegungsabläufen 
4) Spina bifida  - Schädigung des Rückenmarks, die Lähmung hervorruft.  

Es handelt sich hier um die schwächsten Glieder unserer Gesellschaft, die ein speziell auf 
diese Altersgruppe und entsprechend ihrer Behinderung ausgerichtetes Therapiekonzept 
benötigen.     

2.2 Was ist die Konduktive Förderung nach Petö überhaupt?      

Zunächst ist Frage zu stellen, was sind die Grundlagen der Konduktiven Bewegungstherapie 
und was unterscheidet sie von anderen Rehabilitationskonzepten? Im Folgenden werden die 
wesentlichen Elemente dieses multisensorischen Therapiekonzeptes dargestellt.   

Bei der Petö-Methode handelt es sich grds. um eine Gruppentherapie, bei der die Kinder in 
möglichst homogenen Einheiten zusammengefasst werden. Gemeinsam mit den Eltern und 
dem Arzt erarbeitet der Konduktor für die Kinder Ziele und Inhalte.   

Neueste Erkenntnisse aus der Neurophysiologie, Neuropsychologie, Physio- und 
Ergotherapie, Logo- und Motopädie, Heil-, Sonder-, Vorschul-, Grundschul- und 
Sozialpädagogik fließen in den Therapieplan ein. Der Tagesablauf ist in einen festen 
Stundenplan eingeteilt und wird täglich zu gleichen Zeiten durchgeführt, wobei die Förderung 
mehrdimensional angelegt ist. Nach dem Motto, das bereits Maria Montessori postulierte 
"zeige mir, es selbst zu tun" werden die Kinder zum möglichst selbständigen Tun angeregt 
(learning by doing). Sie erhalten nur soviel Hilfestellung wie nötig.  

Der Arzt und Pädagoge, Prof. András Petö, baute seine Arbeit auf dem Prinzip der 
ganzheitlichen Betreuung des Kindes auf. Die Konduktoren nehmen sich intensiv der Kinder 
an, versuchen deren Kontaktfähigkeit zu steigern und vereinen dabei eine Vielfalt von 
Aufgaben. Der Vorteil nur einer

 

Bezugsperson ist gerade bei Kleinkindern ein 
entscheidender Faktor: Vielen Kindern fällt es schwer, sich immer wieder an unterschiedliche 
Kontaktpersonen zu gewöhnen. So trägt dieses Konzept nicht nur zur 
Persönlichkeitsentwicklung, sondern auch zur Normalisierung des Familienklimas und der 
Mutter-Kind-Beziehung ganz entscheidend bei. Außerdem motiviert das gestärkte 
Zusammengehörigkeitsgefühl in Verbindung mit aktiver Teilnahme auch die Eltern.  

Die Verbindung von Sprache, Rhythmus und Bewegung verstärkt durch gemeinschaftliches 
Imitationslernen, geht von einem anderen Ansatz als reflexbezogene Therapien aus.  
Dr. Petös Leitgedanke war, dass es sich bei Cerebralschädigungen nicht um eine Krankheit, 
sondern eine Lernstörung handelt, die neben der Motorik die gesamte 
Persönlichkeitsentwicklung beeinträchtigt. Nicht die Fehler sollen korrigiert werden, sondern 
das Fehlende erlernt werden. Ziel ist neben dem Erlernen motorischer Koordination die 
Integration ins gesellschaftliche, kollektive Leben, die Förderung der 
Kommunikationsfähigkeit und vor allem die maximale Unabhängigkeit von Hilfsmitteln und 
Personen.   
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Den Eltern von cerebral gelähmten Kindern fällt beim ersten Besuch einer Petö-Einrichtung 
meist sofort das Fehlen jeglicher Art gewohnter Fortbewegungshilfen auf. Wer zum ersten 
Mal die Kinder sieht, wie sie sich an den Händen der Eltern oder mit den Typischen 
Dreipunktstöcken oft mühsam fortbewegen, begreift, dass der Satz "Schritt für Schritt" hier 
eine andere, tiefere Bedeutung hat. Der Rollstuhl, sichtbares Zeichen des Handicaps und für 
viele die oft verordnete Endstation, wird nur bei absoluter Notwendigkeit als Unterstützung 
gewährt. Zielorientierung vor Ursachenorientierung ist die Devise. Gesellschaftliche, soziale 
Integration beginnt hier mit der Selbständigkeit im Alltag: Anziehen, Essen, Mithilfe im 
Haushalt - Aktivitäten, die Mobilität erfordern.  

Petös Konzept der Konduktiven Förderung liegt seit 1962 publiziert vor. Entwickelt hatte er 
das Prinzip bereits zwischen den 20er und 40er Jahren, beeinflusst auch durch das Leiden 
seines an der Parkinsonschen Krankheit erkrankten Vaters. Damals glaubte man, dass der 
Mensch kognitive und motorische Fähigkeiten unabhängig voneinander erwerben würde. 
Petö stellte diese Hypothese auf Grund seiner eigenen Beobachtungen in Frage. Er 
erkannte, dass der Weg zur Koordination, deren sichtbares Zeichen die Bewegung ist, auch 
über die Wahrnehmung, sprich die kognitiven Fähigkeiten führt. Das Novum war die 
ganzheitliche Betrachtung des Kindes, nicht seine isolierte Diagnose. Daraus folgerte er, 
dass das behinderte Kind trotz seiner strukturellen, cerebralen Schädigung durchaus in der 
Lage sein kann, eine richtige Funktionsstrategie zu erlernen. Dem Kind diese Strategien 
beizubringen, war Aufgabe des Konduktors. Im System der Konduktiven Förderung sind das 
Erlernen verschiedener Funktionen und der gleichzeitige Abbau der Dysfunktion eng 
miteinander verzahnt.  

Im Jahr 1963 begann in Ungarn die kontinuierliche Ausbildung von Konduktoren.    

2.3 Was macht die Petö-Therapie aus?  

Zitat: Wir lehren nicht Bewegungen...  
Wir erziehen vielmehr dazu, wie man Probleme löst.

  

Ziel der Konduktiven Förderung ist die weitgehende Unabhängigkeit eines Betroffenen von 
Hilfsmitteln und Personen im alltäglichen Leben. Es soll ihm auf diese Weise ermöglicht 
werden, so umfassend und so autonom wie möglich sein Leben zu gestalten.  

Konduktive (= zusammenführende) Förderung beabsichtigt das Zusammenführen von 
Entwicklungs-, Lern- und Erziehungsprozessen des Betroffenen in einem einheitlichen 
Ansatz. Die Fördermaßnahmen werden von einem Therapeuten, dem so genannten 
Konduktor, übernommen: Er ist Physiotherapeut und Logopäde, Motopäde, 
Sonderpädagoge, Erzieher, Pfleger sowie Lehrer zugleich.  

Damit können aus einer Hand, von einem Therapeuten, verschiedene Bereiche wie Grob- 
und Feinmotorik, Hand- und Fußgeschicklichkeit, Wahrnehmung, Sprache, Kognition, 
Lebenspraxis und soziales Lernen je nach Bedarf des Kindes in der Gruppe individuell geübt 
werden. Alle Übungen werden so spielerisch wie möglich aufgebaut und durch 
"rhythmisches Intendieren" (Reime, Lieder etc.) unterstützt. Dadurch wird nicht nur die 
Behinderung an sich behandelt, sondern die Kinder lernen sich im Alltag selbst zu helfen.   
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Das besondere an der Petö-Therapie ist also, dass 

 
nicht jeder Therapeut (Krankengymnast, Ergotherapeut, Logopäde, etc.) für sich 
seine Ziele verfolgt, 

 
das Kind nicht Beziehungen zu einer Vielzahl unterschiedlicher Therapeuten 
aufbauen muss, 

 
die Eltern und die Kinder nicht durch die unterschiedlichen Therapietage und zeiten 
in ihrem natürlichen Lebensrhythmus zusätzlich beeinträchtigt werden,  

 

nicht verschiedene Therapeuten unabgestimmt arbeiten und ggf. konträre Ziele 
verfolgen, 

 

das Kind aktiv bleibt und nicht nur von außen therapiert wird,  

sondern, dass  

 

alle notwendigen Therapieangebote quasi aus einer Hand kommen, 

 

individuelle Therapieziele und konzepte erarbeitet werden, 

 

das Kind in der Gruppe motiviert wird und Spaß an der Arbeit hat, 

 

die Eltern einbezogen werden und das Therapiekonzept im Alltag weiterführen 
können, 

 

die Wege zu den Therapien verkürzt werden und  

 

ein wesentlicher Beitrag zur Selbständigkeit in der Alltagsbewältigung erbracht wird.     

2.4 Was kann Petö?  

Die Konduktive Förderung betrachtet die Bewegungsstörung nicht isoliert, sondern bezieht 
die gesamt Persönlichkeit mit ein. Zu den alltäglichen Anforderungen, die an ein Kind gestellt 
werden, gehören viele Anteile, die für eine autonome Lebensführung von Bedeutung sind:  

a) So werden zum einen motorische Grundfähigkeiten wie das Sitzen, Stehen, Gehen, 
Laufen und die Feinmotorik geübt. Die zielgerichteten Bewegungsfolgen müssen 
bewusst erlernt und später automatisiert werden. 

b) Darüber hinaus geht es um den Auf- und Ausbau geistiger Fähigkeiten, den Ausdruck 
und die Beherrschung der Gefühle, die Förderung der Sprache 

c) sowie die Selbstständigkeit im lebenspraktischen Lernbereich (zum Beispiel: Essen, 
Ankleiden, Hygiene).  

Die drei genannten Entwicklungs- und Persönlichkeitsbereiche werden bei Petö in einem 
einheitlichen pädagogisch-therapeutischen Ansatz erfasst. Übergeordnetes Ziel der 
Konduktiven Förderung ist die Integration des bewegungsbehinderten Kindes in die 

Gesellschaft. So beruht das Menschenbild der ungarischen Therapie auf der Anerkennung 
und Akzeptanz des Kindes und berücksichtigt seine kommunikativen Bedürfnisse.   

Eine motivierende Funktion hat auch die Gruppe von Kindern, mit der die/der Betroffene 
nach Petö gefördert wird. Die Gruppenförderung ermöglicht die Herausbildung des eigenen 
Willens, der dem Kind ermöglicht, ein Ziel zu erreichen.  

Hierbei ist die Petö-Therapie außerordentlich erfolgreich, viel erfolgreicher als es eine auf nur 
eine einzelne Störung abzielende Therapie sein kann. Und gerade wegen dieser Erfolge, der 
besonderen Motivation der Kinder, der besseren Alltagsbewältigung wählen immer mehr 
Eltern von betroffenen Kinder in Deutschland die Petö-Therapie. Dies beweisen die Briefe 
zahlreicher Eltern, die von Betroffenen verfasst und an den G-BA gesandt wurden. Einige 
dieser Briefe sind als Anlage beigefügt und werden hier auszugsweise wiedergegeben. 
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Corinna Tiedemann, 27442 Gnarrenburg: Früher 
konnte Ole nur robben, nicht einmal krabbeln. 
Die Erfolge bei der Ergo-Therapie und der 
Krankengymnastik waren zunächst stetig, 
stagnierten dann aber. Ole war therapiemüde 
geworden und die Ergo-Therapeuten war der 
Meinung, dass Ole austherapiert sei und einen 
Therapiestuhl bräuchte, auf dem man ihn 
festschnallen könne. Die Grundschule wollte ihn 
nur Einschulen, wenn er einen Rollstuhl bekäme. 
Mit der Petö-Therapie vor zwei Jahren kam dann 
der Durchbruch. Heute läuft Ole sicher an einer 
Hand oder mit einem Stock. Kurze Strecken kann 
er frei gehen. Oles Drillingsschwester Svenja (auf 
dem Foto links) hat während der Petö-Therapie im Haus Franken in Unterleinleiter seinerzeit 
einfach angefangen zu laufen, obwohl sie vorher nur krabbeln und robben konnte. Durch die 
Aufrichtung und das Laufen konnte eine anstehende Hüftoperation sowie die operative 
Verlängerung der Sehnen verhindert werden. Quelle: Fragebogenaktion   

Michael Bertram, 31174 Schellerten: Aus meiner langjährigen Erfahrung kann ich berichten, 
dass mir die Therapie nach Bobath nur bis zu einem bestimmten Grad und Alter geholfen 
hat, während die Therapie nach Petö auch bis heute noch Fortschritte bringt. Ich bin davon 
überzeugt, dass, wenn es diese Therapie in meiner Kindheit bereits in Deutschland für mich 
gegeben hätte, ich die Möglichkeit gehabt hätte, heute ohne Rollstuhl leben zu können (s. 
Anlage).   

Familie Hockemeyer, 49152 Bad Essen: Wir haben 
Petö erstmalig in einer Reha-Klinik im Haus Franken in 
Unterleinleiter gemacht. Till war zu diesem Zeitpunkt 
2,5 Jahre alt und lag nur auf dem Boden. Durch und 
mit der Konduktiven Förderung wurde er in die 
Aufrichtung gebracht, auf seine Füße gestellt und 
bekam eine für ihn völlig neue Körperwahrnehmung (s. 
Anlage).   

Hauke Meier, 30890 Barrigsen: Hauke hat in der Konduktiven Förderung in den letzten 
Wochen seine ersten Worte gesprochen, was bislang für undenkbar gehalten wurde. 
Außerdem hat er gelernt, mit Unterstützung zu gehen und läuft jetzt, wenn man ihn an den 
Armen stabilisiert, durch einen Raum oder die Treppe hoch (s. Anlage).   

Elke Asmuth, 31275 Lehrte (s. Anlage): Mein Sohn hat jedes Mal nach Petö einen 
Entwicklungsschub erhalten. Z.B., dass er versuchte deutlicher zu sprechen, mehr gehen 
wollte, was pflegerisch eine große Erleichterung ist, oder beim Essen selbständiger wurde. 
Gerade die lebenspraktischen Übungen in Bezug auf die Mobilität kommen in anderen 
Therapien zu kurz.  
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Damit kann also eine   

- lebenslange Abhängigkeit von Personen und Hilfsmitteln verhindert werden, 
- das Selbstbewusstsein des betroffenen Menschen wird gestärkt, 
- Kontraktur-Prophylaxe betrieben werden, um eventuell Operationen 

aufzuschieben beziehungsweise zu verhindern, 
- bessere Chance für die Integration der Betroffenen in die Gesellschaft, durch 

Kontakte in der Gruppe, Kommunikation geschaffen werden.  

Die subjektiven Wahrnehmungen durch die Eltern werden auch von anerkannten Mediziner 
geteilt. So hat z.B. das Annastift in Hannover in den letzten Jahren sehr gut mit dem örtlichen 
Petö-Anbieter kooperiert und dessen Arbeit unterstützt. Fern berichten immer wieder mit der 
Materie befasste praktizierende Ärzte positiv über ihre Erfahrungen mit der Konduktiven 
Förderung. Nachfolgend sind zwei Stellungnahmen stellvertretend wieder gegeben.   

Annastift e.V., Hannover, Orthopädisches Rehabilitationszentrum und Orthopädisches 
Fachkrankenhaus (s. Anlage): 

Auszug: [...] 
Ferner wurde diese (Petö-Therapie) sehr effektive Förderungstechnik...[...]. Der Verein 
FortSchritt-Hannover [...] leistet eine ganz hervorragende Arbeit. [...] Gerade durch die 
Mitarbeit der Eltern konnten im Vergleich zur Effektivität der Maßnahmen die Kosten [...] 
sehr moderat gehalten werden.   

Elke Asmuth, Ärztin für Allgemeinmedizin, Lehrte (s. Anlage) 
Auszug: [...] 

 

Die Petö-Therapie ist kein zusätzlicher Kostenfaktur, da sie wenn, im Wechsel mit 
anderen Therapien erbracht wird. 

 

Sie motiviert die Kinder mehr. 

 

andere Schwerpunktübungen; Mobilität, Dehnen, Handfunktionen, Sprech-/ 
Sprach-/Atemübungen 

 

sehr intensiv 

 

spezielle Technik, die in der Ergo-Therapie nicht bekannt ist    

2.5 die Therapeuten und ihre Hilfsmittel  

Der Therapeut nennt sich Konduktor. In Ungarn absolvieren die Konduktoren ein vierjähriges 
Hochschulstudium am staatlichen Petö-Institut in Budapest. Der Lehrplan spiegelt dabei die 
Grundelemente und die Struktur des Petö-Systems wider. Theoretische und praktische 
Anteile sind aufeinander bezogen. Die Praxis wird im Verlauf der Ausbildung immer 
bedeutender und dominiert ab dem fünften Semester. Den Abschluss des Studiums bildet 
eine Diplomarbeit.   

Die Konduktoren motivieren die Kinder durch 
rhythmisches Sprechen, Singen oder Reime aufsagen. 
In eine Gruppe integriert, wird die Motivation des 
Kindes gesteigert. Das Kind gewinnt an 
Selbstvertrauen, glaubt an sich und seine Fähigkeiten 
und macht stetige Fortschritte, im wahrsten Sinne des 
Wortes.  
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Bei den im Bundesverband organisierten FortSchritt-
Vereinen werden ausschließlich staatlich geprüfte 
Konduktoren

 
eingesetzt. Die behandelten Kinder stehen 

unter ärztlicher Aufsicht, die Qualität der 
Behandlungsweise ist gesichert.   

Die benötigten Hilfsmittel sind gering an der Zahl und 
kostengünstig zu beschaffen:   

- Technische Hilfsmittel:

 

zum Beispiel Petö-Möbel aus Holz (Stühle mit 
unterschiedlich hohen Lehnen, Pritschen, Barren, 
Sprossenwände), Reifen, Holzstäbe  

- Übungsmaterial:

   

zum Beispiel Bälle, Ringe, Spielzeug     
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2.6 die Leistungserbringer  

Seit den ersten Anwendungen dieser Methode in Deutschland im Rahmen von 
selbstorganisierten Angeboten durch Elterninitiativen wurde die Leistungserbringung mehr 
und mehr professioneller gestaltet. Sie ist damit schon lange keine Außenseitermethode 
mehr.   

Aus den Elterninitiativen entstanden inzwischen überall FortSchritt-Vereine als eingetragene 
Vereine mit anerkannter Gemeinnützigkeit. Am Beispiel des Vereins FortSchritt-Hannover 
e.V. Verein zur Förderung hirngeschädigter Kinder unter besonderer Berücksichtigung der 
Konduktiven Förderung, soll die Entwicklung gezeigt werden. Der Verein wurde am 1. Juli 
1996 durch Eltern betroffener Kinder gegründet. Bereits ein Jahr später organisierten die 
Vereinsmitglieder erstmals Förderwochen für hirngeschädigte Kinder. 28 betroffene Kinder 
wurden drei Wochen lang von acht Konduktoren ganztags nach der ungarischen 
Therapiemethode gefördert. Dieses Pilotprojekt stieß auf große Resonanz.  

Am 30. März 1998 eröffnete der Verein ein Therapie- und Förderzentrum in Hannover / 
Langenhagen. Seitdem wird hirngeschädigten Kindern dauerhaft die Konduktive Förderung 
im Großraum Hannover ermöglicht.  

Voraussetzung für die Teilnahme an einem Petö-Kurs ist eine Voruntersuchung und 
eine ärztliche Bescheinigung. Die Konduktoren stellen dabei sicher, ob die 
Konduktive Förderung für das Kind geeignet ist und in welche Therapiegruppe es 

eingegliedert werden soll.  

Der weit überwiegende Teil der Förderung wird 
in Gruppen erbracht. Maximal sechs Kinder 
werden dabei in einer Gruppe 
zusammengefasst. Zwei Konduktoren arbeiten 
mit ihnen. Die Therapiedauer beträgt je nach 
Block drei bis fünf Wochen, drei Stunden täglich 
(vormittags oder nachmittags). In 
Ausnahmefällen wird auch Einzelförderung zur 
Vorbereitung auf die oder zur Ergänzung der 
Gruppenförderung erbracht. Dabei arbeitet ein 
Kind allein mit einem/r Konduktor/in.    

 

Verteilung der Therapiestunden bundesweit in 2004 
(Jan - Sept)

99%

1%

Blocktherapie Einzeltherapie
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3 Bewertung der Konduktiven Förderung als Heilmittel  

3.1 Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes vom 03.09.2003, B 1 KR 34/01 R  

Für die Abgrenzung zwischen medizinischen und nichtmedizinischen Maßnahmen und damit 
für die Zuständigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung kommt es in erster Linie auf die 
Zielsetzung der Maßnahme an. In einem Rechtsstreit hatte das Bundessozialgericht (BSG) 
unter anderem darüber zu entscheiden, wie die Konduktive Förderung nach Petö in diesem 
Sinne einzuordnen ist.  

Bei seiner Entscheidungsfindung hat sich das BSG im wesentlichen auf die Studie aus dem 
in der Zeit von 1996 bis 2001 durchgeführten Modellvorhaben berufen (Voss/Blank, 
Modellprojekt Petö, Ersk 2002, 272). Das Gericht führt hierzu abschließend aus, dass durch 
die Behandlung cerebralparetischer Kinder [...] nach der Petö-Methode die 
krankheitsbedingte Behinderung selber gebessert werden soll und es nicht darum geht, 
lediglich Auswirkungen der Behinderung auf die Lebensgestaltung aufzufangen oder 
abzumildern. [...] Angesichts dessen ist von einem medizinischen Charakter der 
Fördermaßnahmen auszugehen.    

Die Konduktive Förderung nach Petö ist demnach nicht als pädagogische Maßnahme 
einzustufen, sondern eindeutig vom Bundessozialgericht als medizinische Leistungen 
bewertet worden, welche in den Zuständigkeitsbereich der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) fällt.   

Da die Konduktive Förderung rechtlich als neues Heilmittel einzustufen ist, auch wenn die 
Therapie seit Jahrzehnten in Ungarn etabliert ist, muss nun der G-BA über die 
Verordnungsfähigkeit zu Lasten der GKV entscheiden.     

4 bisherige Finanzierungsformen  

4.1 Kostenübernahmen durch GKV, private Krankenkassen, Beihilfeträger  

Der Verein FortSchritt Hannover hat zusammen mit dem Bundesverband FortSchritt eine bis 
dato einmalige standardisierte Befragung betroffener Eltern von behinderten Kindern 
vorgenommen, die mit der Konduktiven Förderung nach Petö behandelt wurden. An der 
Befragung haben bundesweit 186 Eltern teilgenommen. Die Ergebnisse der Befragung 
(Elternbefragung) wurden erfasst und ausgewertet. Ein Musterfragebogen ist anliegend 
beigefügt. Die gesamte Elternbefragung kann auf Nachfrage zur Verfügung gestellt werden.   

Neben Fragen nach den Therapien, deren Erfolgen, etc. wurde auch nach der 
Kostenübernahme für die Petö-Therapie gefragt. Danach wurde für 84,4 Prozent der Kinder 
ein Kostenübernahmeantrag bei der Krankenkasse, Beihilfestelle, o.ä. gestellt. Von den 
gestellten Anträgen wurden immerhin 33,8 Prozent positiv beschieden und die 
zuständige Krankenversicherung hat sich an den Kosten teilweise oder vollständig 
beteiligt. Das heißt über ein Drittel der Kinder, die an der Petö-Therapie teilnahmen, 
erhielten von ihrer Kasse die Kosten erstattet, obwohl der G-BA noch gar nicht entschieden 
hatte. Begründet worden ist dies in der Regel mit den signifikanten Erfolgen der Konduktiven 
Förderung.   
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Die Kostenübernahmen haben sich auch in der Zeit fortgesetzt, als die Entscheidung beim 
G-BA bereits anhängig war. Die Verteilung der Kostenübernahmen kann der nachfolgenden 
Grafik entnommen werden.    

Auch wenn angesichts der restriktiven Leistungsbewilligungen der letzten Jahre in allen 
Bereichen der GKV die Kostenübernahmen rückläufig sind, so wurde ein Großteil der Eltern 
doch in dem Glauben bestärkt, die Petö-Therapie sei eine Leistung der GKV (Stand 
31.10.2004).     

4.2 Kostenübernahmen durch Sozialämter, Landesmittel, etc.   

Am 18.07.2002 berichtete die Ärzte-Zeitung, dass nun auch Sozialhilfeträger die Kosten für 
Petö übernehmen müssten. Das Verwaltungsgericht in Göttingen hatte in einem 
rechtskräftigen Urteil entschieden, dass die im Rahmen des Modellvorhabens (s. oben) 
erstellte Studie des Kinderzentrums München die Wirksamkeit der Therapie belegt habe. 
Eine gleichlautende Entscheidung gibt es inzwischen auch vom Bundesverwaltungsgericht 
(Urteil vom 30.05.2002, Az. 5 C 36.01). Deshalb kam es in der Vergangenheit auch zu 
Kostenübernahmen durch die örtlichen Sozialämter (s. aber Ziffer 4.3).  

Einige FortSchritt-Vereine wurden auch direkt 
durch Zuschüsse aus Landesmitteln gefördert. So 
gelang es dem Vorstand des Vereins FortSchritt-
Hannover, die Konduktive Förderung als 
zukunftsweisende Therapieform im Rahmen der 
Weltausstellung EXPO 2000 in Hannover einer 
internationalen Öffentlichkeit vorzustellen. Am 16. 
Dezember 1999 wurde der Verein von der EXPO 
2000 GmbH mit dem Titel FortSchritt Hannover 

 

Neue Therapieformen für hirngeschädigte Kinder 
als weltweites Projekt offiziell anerkannt. Das Land  

Niedersachsen beteiligte sich mit EXPO-Fördermitteln und später Landesmitteln an der 
Finanzierung des Vereins.    

0
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Verteilung der Kostenübernahmen für Petö nach Anzahl Fälle
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4.3 Aussichten für die Patienten und Leistungserbringer  

Heute ist zu beobachten, dass sich die Krankenkassen restriktiver mit der Kostenübernahme 
verhalten und trotz des BSG-Urteils vom 03.09.2003 darauf verweisen, dass die Petö-
Therapie vom G-BA trotz inzwischen jahrzehntelanger Beratung noch nicht anerkannt sei.   

Anträge der Einrichtungen auf finanzielle Unterstützung aus Landesmitteln oder durch die 
örtlichen Sozialämter werden inzwischen häufig abgewiesen oder gekürzt. Als Begründung 
muss ebenfalls das BSG-Urteil herhalten; die Ämter verweisen auf die grundsätzliche 
Zuständigkeit der Krankenkassen.         

Insgesamt zeigt die gegenwärtige Situation der Petö-Finanzierung, dass es immer noch nicht 
gelungen ist, Komplexleistungen im Bereich der Rehabilitation in zügiger und vernünftiger 
Weise im Rehabilitationsangebot zu verankern. Die Normsetzungsbefugnis eines 
Ausschusses, in dem die Interessen der betroffenen Patienten nicht repräsentiert sind, 
erweist sich als massiver Hemmschuh bei der Öffnung des Rehabilitationssystems 
gegenüber neuen Ansätzen und Erfahrungen. Unter dem Vorwand der Qualitätssicherung 
wird - der Eindruck drängt sich auf - auf Kosten der Kinder Interessenspolitik gemacht. Es 
muss nun endlich gelingen, dass das Rehabilitationssystem seinen gesetzlichen Auftrag 
gegenüber den auf die Petö-Methode hoffenden Kindern und Eltern erfüllt.    

5 Entscheidungsfindung des G-BA  

5.1 Grundsätzliches  

Der G-BA ist bei seiner Entscheidungsfindung an die rechtlichen Rahmenbedingungen des 
Sozialgesetzbuches V gebunden. Darüber hinaus hat er sich eine Geschäftsordnung 
gegeben und wendet zur Bewertung neuer Methoden die sogenannte BUB-Richtlinie in der 
Fassung vom 01. Dezember 2003 an.   

Danach ist der Nutzen einer Methode in der Regel durch qualitativ an gemessenen 
Unterlagen mit klinisch relevanten Endpunkten zu belegen. Therapeutische Leistungen 
werden wie folgt überprüft:  

Die Überprüfung des Nutzens einer Methode erfolgt insbesondere auf der Basis von 
Unterlagen 

 

zum Nachweis der Wirksamkeit, 

 

zur Abwägung des Nutzens gegen die Risiken, 

 

zur Bewertung von unerwünschten Folgen, 

 

zum Nutzen im Vergleich zu anderen Methoden gleicher Zielsetzung.  

Ferner sind  

 

die medizinische Notwendigkeit sowie 

 

die Wirtschaftlichkeit einer Methode  
zu prüfen. 

Dadurch geraten die Eltern betroffener Kinder zwischen die Mühlen der Bürokratie. 
Notwendige Therapien scheitern an finanziellen Hürden. Mittelfristig ist damit die 
Konduktive Förderung in Deutschland in ihrem Bestand gefährdet.  

 



Konduktive Förderung nach Andràs Petö  eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung  

   

17   

5.2 Bewertung anhand der bisher vorliegenden Unterlagen  

Die größte Studie, die bisher zur Petö-Therapie in Deutschland angefertigt wurde, ist die im 
Rahmen des Modellvorhabens erstellte Studie von Blank/von Voss. Hierin wird sowohl der 
Nachweis der Wirksamkeit als auch der Nutzen dargelegt.   

In das Modellprojekt wurden 67 Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren mit 
möglichst reinen Formen der spastischen, athetotischen und ataktischen Infantilen 
Zerebralparese sowie Kinder mit spastischen Hemiparesen einbezogen. Die 
Behandlungsphase der KFP setzte sich aus drei vierwöchigen intensiven 
Behandlungsblöcken, Elternanleitungen und zwei dazwischenliegenden dreimonatigen 
Anwendungsphasen zu Hause zusammen.   

Diese Intensivförderung führte zu signifikanten Ergebnissen, die nachfolgend unter Ziffer 
5.2.1 bis 5.2.3 noch einmal zusammengefasst werden..    

5.2.1 Nachweis der Wirksamkeit  

Die koordinativen Handfunktionen verbesserten sich nach Voss/Blank hochsignifikant. Dies 
betrifft vor allem die koordinativen Kraftfunktionen der Hand sowie die feinmotorischen 
Fähigkeiten zur Verbesserung der Handgeschicklichkeit der Kinder. Da 60 bis 70 Prozent 
der Alltagsaktivitäten über die Hände ablaufen, kommt diesem Ergebnis eine ganz 
besondere Bedeutung zu.   

Es ist auch dem Umstand eine hohe Bedeutung beizumessen sein, dass sich, nach 
Einschätzung der Eltern, bei den in die Studie einbezogenen Kinder die Aktivitäten im 
Alltag/in der Alltagsbewältigung deutlich verbesserten. Die Verbesserungen umfassten 
nahezu alle Alltagsaktivitäten in ähnlicher Weise.  

Im Bereich der Aufrichtung konnten die Alltagsmobilität zu Hause, die asymetrischen 
Bewegungsabläufe und die grobmotorischen Fähigkeiten auf der stärker betroffenen Seite 
signifikant verbessert werden.   

Funktionelle Orthopädie: Hier waren signifikante Verbesserungen im Bereich der unteren 
Extremitäten nachweisbar.   

Soweit die Studie keine signifikanten Fortschritte bei der Fortbewegung insgesamt 
nachweisen konnte, sei darauf hingewiesen dass diese signifikanten Erfolge bei der 
Fortbewegung sehr wohl dann nachzuweisen waren, wenn ausschließlich die Subgruppe 
der Kinder aus Mittelschichtfamilien betrachtet wurde. Dies belegt, dass die Petö-Therapie 
Übungselemente enthält, die die Eltern in häuslicher Umgebung umsetzen und vertiefen 
können, um so ihrem Kind zu den durchschlagenden Erfolgen zu verhelfen.     

5.2.2 Abwägung des Nutzens gegen die Risiken  

Verschlechtert hat sich im Verlauf der Studie bei einem Teil der Kinder die Wirbelsäule. Dies 
kann jedoch bei jeder Therapie möglich sein. Es ist daher wie auch bei der Ergotherapie 
oder der Krankengymnastik lediglich eine laufende ärztliche Kontrolle notwendig.  
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5.2.3 Nutzen im Vergleich zu anderen Methoden gleicher Zielsetzung  

Zunächst sei darauf hinzuweisen, dass es keine Methoden gibt, die der Petö-Therapie 
gleichen. Es gibt allenfalls andere Therapien mit ähnlichen

 
Zielsetzungen, wie z.B. 

Krankengymnastik oder Ergotherapie. Zwar geht es immer darum die Folgen einer 
Behinderung zu lindern oder gar zu beheben. Die Petö-Therapie beinhaltet lt. Voss/Blank 
jedoch einen ganzheitlichen Therapie- und Betreuungsansatz, der krankengymnastische, 
logopädische und erzieherische Anteile umfasse und sich insofern von den "klassischen 
Heilmethoden" - nach Vojta, Bobath - unterscheidet. Die bisher in Deutschland als 
Kassenleistung anerkannten Methoden wie Ergo-Therapie und Krankengymnastik sind 
deshalb nicht unmittelbar und direkt vergleichbar.  

Die Bildung einer randomisierten Kontrollgruppe war aber auch wegen der Heterogenität der 
Störungen und auch aus pragmatischen Gründen im Rahmen des Modellvorhabens nicht 
möglich gewesen ist. Deshalb konnte ein unmittelbarer Vergleich mit anderen Methoden 
messtechnisch nicht erfolgen. Dies allein kann aber kein Grund sein, die Petö-Methode als 
nicht ausreichend wirksam einzustufen.   

Im übrigen hat die bundesweite Elternbefragung ganz eindeutige Ergebnisse erbracht, 
die den Nutzen der Petö-Therapie im Verhältnis zu anderen Methoden belegen (s. 
Ziffer 5.3.1).      
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5.3 Fragebogenaktion der FortSchritt-Vereine  

Wie bereits weiter oben ausgeführt, haben der Bundesverband-FortSchritt und der 
FortSchritt-Hannover eine in dieser Breite einmalige Befragung der betroffenen Eltern 
vorgenommen. Zu 186 Kindern liegen Antworten vor, die Auskunft geben über die 
durchgeführte Petö-Behandlung, herkömmliche Therapien, Erfolge und Kosten.   

Diese Fragebogenaktion soll die Aussagen der Studie zum Modellvorhaben bekräftigen und 
kann ggf. bestehende offene Fragen beantworten. Das gesamte Material wurde per EDV 
erfasst und ausgewertet. Das Ergebnis wird nachfolgend dargestellt.     

5.3.1 Nachweis der Wirksamkeit   

Den Eltern wurde die Frage gestellt, ob die Petö-Therapie ihrem Kind geholfen habe. 
Hierauf haben 96,24 Prozent der Eltern mit Ja geantwortet.    

Da in der Regel auch über einen mehr oder weniger langen Zeitraum vor der Petö-Therapie 
andere herkömmliche Maßnahmen durchlaufen werden, wurde die Eltern auch hiernach 
befragt. Dabei stellte sich als Schwerpunkt der herkömmlichen Therapie die 
Krankengymnastik heraus, wie die folgende Tabelle zeigt.   

Diese Therapien wurden durchschnittlich über einen Zeitraum von 40 Monaten vor Petö 
erbracht. Da Logopädie, Ergotherapie und Krankengymnastik in der Regel additiv erbracht 
werden, sind somit vor der Petö-Therapie schon erhebliche Kosten für die GKV entstanden. 
Gleichwohl waren hier mit den Therapie-Erfolgen nur 73,34 Prozent der Eltern zufrieden.   

absolut in Prozent

KG nach Bobath 151 81,18

Ergo 109 58,60

Logo 67 36,02

KG nach Voijta 114 61,29

mauelle Therapie/Manual-Therapie 51 27,42

andere 38 20,43

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Petö

KG, Ergo und andere

In wie vielen Fällen in Prozent haben die gewählten Therapien dem Kind 
geholfen?
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Die grds. Unzufriedenheit der Eltern mit dem Behandlungs- und Rehabilitationsangebot für 
ihre Kinder in Deutschland, losgelöst von einzelnen Therapieangeboten, zeigt auch die 
Befragung nach den Gründen, warum sie trotz relativer Erfolge bei den herkömmlichen 
Therapien zur Petö-Therapie gewechselt sind.    

Hinsichtlich der Erfolge nach den unterschiedlichen Funktionsbereichen befragt, haben die 
Eltern für alle Funktionen, die in der Studie zum Modellvorhaben als signifikant erfolgreich 
benannt wurden, die Daten bestätigt. Darüber hinaus wurden auch in den Bereichen 
erhebliche Erfolge deutlich, wo die Studie noch Zweifel hatte, zum Beispiel in der 
Fortbewegung. Hier konnte seinerzeit lediglich bestätigt werden, dass bei einer höheren 
Schulbildung der Eltern auch bessere Erfolge zu erzielen wären. Hier zeigt die Erhebung der 
FortSchritt-Vereine, dass durchweg gute bis sehr gute Erfolge bei der Fortbewegung zu 
erzielen waren. Die Ergebnisse im Einzelnen können der folgenden Grafik entnommen 
werden.   

Auch wenn diese Einschätzung der Betroffenen nicht mit einer wissenschaftlich gemessenen 
Studie hinsichtlich der Evidenz vergleichbar ist, so darf die Einschätzung von Eltern nicht 
außer Acht gelassen werden. Denn gerade diese kennen ihr Kind besonders gut und können 
die Erfolge auch langfristig beurteilen. Und gerade in dem für Eltern und auch Betroffene 
wichtigen Bereich der Alltagsbewältigung und der Fortbewegung sind Erfolge in mehr als 80 
Prozent, bzw. etwas darunter, der Fälle  zu verzeichnen.   

0 20 40 60 80 100

Koordination

Feinmotorik

Fortbewegung

Gleichgewicht

Kopfhaltung

Grobmotorik

Aufrichten

Alltagsbewältigung

Therapie-Erfolge im Vergleich

Petö KG, Ergo u. andere

absolut in v.H. 
weil die herkömmlichen Therapien keine/keine ausreichenden Erfolge brachten/mehr brachten 80 43,01
weil die Erfolge bei der Petö-Therapie insgesamt besser sind 67 36,02
weil die herkömmlichen Therapien in zu geringem Umfang erbracht wurden/verordnet wurden 37 19,89
Petö-Therapie wird als intensiver empfunden 54 29,03
Kind ist bei der Petö-Therapie motivierter 70 37,63
mit der Petö-Therapie wird eine bessere geistige Entwicklung erwartet, bessere Alltagsbewältigung 58 31,18
kein ganzheitliches Konzept bei KG, Ergo, etc. / Petö ist ganzheitlich 56 30,11
andere 42 22,58

Antworten

Auswertung der freien Texte der Eltern (Mehrfachnennungen möglich)
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Trotz dieser eindeutigen Aussagen zu Gunsten der Petö-Therapie werden von den 
Krankenkassen nicht, wie man jetzt erwarten müsste, überwiegend die Kosten der Petö-
Therapie übernommen, sondern die der anderen herkömmlichen Therapieformen.    

Ein Vergleich von Therapie-Erfolgen im Verhältnis zu den Kostenübernahmen macht das 
Missverhältnis deutlich. Erheblich mehr Eltern waren mit den Erfolgen der Petö-Therapie 
zufrieden, gleichwohl wurde Ihnen die Kostenbelastung durch die Solidargemeinschaft nicht 
abgenommen. Die für die spezielle Erkrankung CP bei Kindern nicht so erfolgereichen 
Therapieformen, wurden jedoch zu nahezu 100 Prozent übernommen.  

10
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90

110

Kostenübernahmen
positiv

Therapie erfolgreich

Vergleich von Kostenübernahme und Therapie-
Erfolg in Prozent der Fälle/Anträge

Petö

KG,Ergo und andere

  

Gleichwohl gehen die von den Eltern benannten Einspareffekte zu Gunsten der 
Krankenkassen. Insgesamt waren nämlich bei 52 Prozent der Kinder Einsparungen bei 
Hilfsmitteln, Operationen, Physiotherapie, etc. zu verzeichnen. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Petö

KG, Ergo und andere

In wieviel Prozent der Anträge wurden die Therapiekosten von der 
Krankenkasse getragen?
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Eltern benennen Kosteneinsparungen/-kompensationen für 
Kranken- und Pflegekassen durch Petö

ja nein

  

Die Einsparungen sind im Einzelfall erheblich, wenn man als Beispiel einen Kinderrollstuhl 
oder eine Operation zur Korrektur der Hüfte oder der Sehnen annimmt. Sie gehen im 
Einzelfall in die 10-Tausende. Auch in der Pflegeversicherung wurden häufig Einsparungen 
durch Rückstufung in der Pflegestufe angegeben.    

Dass es sich hierbei nicht um zufällige Einzelergebnisse handelt, zeigt die Auswertung über 
alle Fragebögen.  

Bemerkungen in den Fragebögen Fragebogen-Nr.
Kind hat durch Petö gelernt selbständig am Rollator zu laufen 2
Kind ist durch Petö viel mobiler geworden. 3
Kind ist durch Petö viel stabiler geworden, bessere Rumpfkontrolle 5
Kind ist durch Petö trocken geworden 11
das Kind hat während der Petö-Therapie angefangen selbständig zu laufen 56
das Kind hat während der Petö-Therapie angefangen selbständig zu laufen 62
das Kind kann nun am Rollator laufen, nur noch Pflegestufe II statt bisher III 80
Krankengymnastik während der Therapiezeit eingespart diverse
das Kind bekommt nur Pflegestufe I statt II 86
Betroffene Person hat einen Ausbildungsplatz erhalten 155
Betroffenen Person konnte in Regelschule gehen 182
Betroffenen Person konnte in Regelschule gehen 185

Kostenstelle
in v.H. aller 

Fälle
absolut bei 
186 Kindern

KG 6,99 13
Ergo 6,99 13
Rollstuhl 19,89 37
Rollator 4,3 8
Stöcker, Geh-Stützen 3,23 6
Gehtrainer/Walking-Trainer/Steh-Trainer 2,69 5
andere Hilfsmittel 10,75 20
Hüft-Operationen 11,83 22
Wadenmuskel- oder Sehnen-OP 6,45 12
andere Operationen 5,91 11
andere Kosten 19,35 36
*) Es waren Mehrfachnennungen möglich

In welchen Bereichen konnten durch die Petö-Therapie           Kosten 
eingespart werden? *)
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Das Haupteinsparpotential liegt aber gerade in den kostenträchtigen Bereichen wie 
Hilfsmittel und Operationen. Grafisch betrachtet stellt sich die Verteilung wie folgt dar (es 
waren Mehrfachnennungen möglich).   

Verteilung der Einsparungen nach Gruppen in Prozent aller 
Fälle 

13,98

30,11

10,75

24,19

19,35

KG und Ergo Hilfsmittel zur Fortbewegung andere Hilfsmittel Operationskosten andere Kosten

 

Anhand der Grafik wird aber auch deutlich, dass die Petö-Therapie nicht zwingend additiv 
zur Krankengymnastik und Ergo-Therapie erbracht werden muss, sondern dass sich diese 
Therapien ggf. auch ergänzen können.    

5.4 Kosten einer Petö-Behandlung und finanzielle Auswirkungen auf die GKV  

Bei der Überprüfung der Wirtschaftlichkeit einer Methode muss auch eine Kostenschätzung 
erfolgen und eine Kosten-Nutzen-Abwägung in Bezug auf die Gesamtheit der Versicherten 
erfolgen.   

In der Studie Voss/Blank werden die Kosten vor der Petö-Therapie für eine 
Therapeutenstunde mit 38 EUR veranschlagt. Für einen Rollstuhl oder einen 
Krankenhausaufenthalt werden zwischen 4.000 und 11.000 EUR bzw. 8.000 bis 10.000 EUR 
veranschlagt. Die Kosten der Petö-Therapie wurden je nach Blockdesign auf 2.100 bis 2.600 
EUR veranschlagt.  

Auch hierzu wurden im Rahmen dieser Stellungnahme entsprechende Daten von allen 
bundesweit bekannten FortSchritt-Vereinen und sonstigen Leistungsanbietern zusammen 
getragen. Danach erbringen die FortSchritt-Vereine die Leistungen der Petö-Therapie 
deutlich wirtschaftlicher als die mit 38 EUR veranschlagten Kosten für eine 
Therapeutenstunde. Nach der Erhebung liegen die Kosten der Blocktherapie lediglich bei 15 
bis 20 EUR je Kind und Stunde.   

Insgesamt wurden, bzw. werden im Jahre 2004 zwischen 800 und 1.000 Kinder von den 
FortSchritt-Vereinen und sonstigen bekannten Leistungsanbietern mit der Petö-Therapie 
behandelt. Die Kosten hierfür werden 2004 vergleichsweise gering sein und sich auf lediglich 
1,25 Mio. EUR belaufen.   

Dabei entfällt das Gros der Kosten auf Kinder im Alter von unter 13 Jahren, wie die Tabelle 
zur Entwicklung der Patientenstruktur zeigt.   
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Damit kann eine ausufernde Kostenentwicklung nach einer Anerkennung der Petö-Therapie 
verneint werden, da das Potential der Inanspruchnahme sich im Wesentlichen auf Kinder 
begrenzt.    

Weiterhin ist ein eindeutiger Trend zu verzeichnen, der darauf hindeutet, dass bei steigenden 
Patientenzahlen die Kosten je Kind sogar noch sinken werden.    

Eine Auswertung der amtlichen Statistiken KM1 und KG 1 aus der gesetzlichen 
Krankenversicherung hat ergeben, dass die Kosten für die Petö-Therapie die 
Leistungsausgaben der GKV nur um 0,00098 Prozent erhöhen würden.  

0 bis unter 6 6 bis unter 9 9 bis 13 älter als 13
2002 614 187 144 175 108
2003 682 202 148 205 127
2004 800,4 236,4 176,4 264 123,6

Patientenstruktur

Jahr

Werte 2004 aus Jan bis Okt. hochgerechnet

Patienten 
insgesamt

Alter

Verteilung der Patientenzahlen auf Kinder und 
Jugendliche

83%

17%

0 bis unter 13 älter als 13

Entwicklung Kosten und Patientenzahlen

1.160,00 
1.180,00 
1.200,00 
1.220,00 
1.240,00 
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1.280,00 
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1.340,00 
1.360,00 

2002 2003 2004

K
o

st
en

 in
 T

E
U

R

200
300
400
500
600
700
800
900

P
at

ie
n

te
n

za
h

le
n

Kosten Patienten



Konduktive Förderung nach Andràs Petö  eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung  

   

25   

Die Ausgaben für die Petö-Therapie betragen lediglich  
2 Cent je Versicherten!   

Damit würden auch die jüngst erzielten Überschüsse der Krankenkassen in Höhe von 2,64 
Mrd. EUR im 1. 

 

3. Quartal diesen Jahres in keiner Weise tangiert. Die Auswirkungen auf 
die Kosten der GKV insgesamt und je Versicherten können also vernachlässigt 
werden.   

Dies wird umso deutlicher, wenn man allein die Kosten für Modellvorhaben (Kontenart 524, 
525 und 526 des amtlichen Kontenrahmens) betrachtet. Diese allein betrugen 2003 mehr 
also 300 Mio. EUR. Gemessen hieran fallen die Petö-Kosten für die schwächsten unserer 
Gesellschaft, für an CP erkrankte Kinder, nicht mehr ins Gewicht.     

5.5 Zusammenfassung zu Wirksamkeit und Kosten der Konduktiven Förderung  

Die Studie zum Modellvorhaben hat in allen wesentlichen Bereichen hochsignifikante bzw. 
signifikante Erfolge der Konduktiven Förderung nachweisen können. In einzelnen Bereichen, 
wo dies auf den ersten Blick nicht der Fall war, sind diese Erfolge jedoch in Subgruppen, 
abhängig vom Bildungsstand der Eltern nachweisbar.  

Soweit die Studie noch Fragen offen ließ, können diese durch die beigebrachten 
ergänzenden Unterlagen und durch die bisher einmalige Elternbefragung positiv beantwortet 
werden.   

Die finanziellen Auswirkungen auf die GKV können von der Höhe her vernachlässigt werden. 
Es sind darüber hinaus Einsparungen bei der Hilfsmittelversorgung, in der 
Pflegeversicherung und bei Operationen zu erwarten.  

Sollte der G-BA darüber hinaus noch weiteren Klärungsbedarf sehen, sollte entsprechende 
Experten am Ungarischen Petö-Institut, des Bundesverbandes-Fortschritt oder des 
Europäischen Verbandes für Konduktive Förderung befragt werden.     

6 Förderung behinderter Kinder  

6.1 Pflichten der Rehabilitationsträger nach dem Sozialgesetzbuch IX  

Gem. § 1 SGB IX soll den besonderen Bedürfnissen behinderter Kinder Rechnung getragen 
werden. § 9 weist darauf hin, dass beider Entscheidung über die Leistung den Wünschen der 
Leistungsberechtigten entsprochen werden soll. Den besonderen Bedürfnissen behinderter 
Kinder soll auch hierbei Rechnung getragen werden. Dieser Leitsatz zieht sich durch das 
gesamte Gesetz. 

Leistungs-Ausgaben GKV absolut, KK 4 und 5 aus 2003 (Statistik 
KG1)    136.223.295.929,74  

Anzahl Versicherte 2003 (Statistik KM1/13) 70.454.252

Ausgaben absolut für Petö in 2003 1.339.679,00               

Ausgaben für Petö je Versicherten 0,019                           
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Dieser Gedanke wird in Deutschland noch viel zu wenig verfolgt. Nicht umsonst mussten die 
Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Helga Kühn-Mengel und der 
Behindertenbeauftragte Karl Hermann Haack am 25. November 2004 eine Inititative starten, 
um endlich die Frühförderung für behinderte Kinder als Komplexleistung umzusetzen. Als 
wichtig wird von ihnen empfunden, dass nun endlich die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
aller beteiligten Fachkräfte unter Einbeziehung der Eltern verwirklicht wird (s. 
Presseerklärung des BMGS vom 30.11.2004).  

Die Heilmittel-Richtlinien in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Dezember 2003/16. 
März 2004 (BAnz. Beilage Nr. 106a, S. 12605) sehen hierzu bei Erkrankungen wie die der 
CP folgende Therapiefrequenzen vor: 

 

2  4 mal wöchentlich Krankengymnastik nach Bobath oder Vojta, 

 

mindestens 1 mal wöchentlich Ergotherapie, 

 

mindestens 2 mal wöchentlich Logopädie.   

Bei der Petö-Therapie werden diese Elemente im Rahmen einer ganzheitlichen 
Therapie schon jetzt und heute konzeptionell und individuell im Sinne einer 

Komplexleistung verbunden!   

Auch aus diesem Grund, sollte die Petö-Therapie nun als Leistung der GKV anerkannt 
werden.  

Im übrigen soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die heute anerkannten 
Therapieformen wie Krankengymnastik nach Bobath oder Vojta und die Ergotherapie nie 
einen Wirksamkeitsnachweis im Rahmen einer Prüfung durch den G-BA oder seiner 
Vorgängereinrichtungen antreten mussten, gleichwohl aber vollumfänglich von den 
Krankenkassen bezahlt werden.    

7 Petö als Modellvorhaben der GKV  

Angesichts der dargelegten Argumente ist es nicht hinnehmbar, dass der G-BA die Petö-
Therapie als nicht wirksam einstufen könnte. Sollten aber tatsächlich noch letzte Zweifel 
bestehen, z.B. hinsichtlich der langfristigen Wirksamkeit und des langfristigen 
therapeutischen Nutzens, so müssen diese ausgeräumt werden. Dies kann aber nur 
geschehen, wenn die Therapie endlich zugelassen wird, denn erst so kann überhaupt die 
Grundlage für eine länger angelegte wissenschaftliche Studie geschaffen werden.   

Gem. § 7 Abs. 8 der BUB-Richtlinien kann der G-BA in geeigneten Fällen Beratungen über 
eine Methode für längstens drei Jahre aussetzen, wenn weitere notwendige Unterlagen im 
Rahmen einer gezielten wissenschaftlichen Bewertung durch ein Modellvorhaben im Sinne 
der §§ 63 bis 65 SGB V beschafft werden können. Die Kosten für ein Modellvorhaben 
Konduktive Förderung wären um ein Vielfaches geringer, als die für bisher stattgefundene 
Modellvorhaben.   

Von daher sollte, falls eine sofortige Anerkennung trotz der vorliegenden Studien, 
Erhebungen, etc. nicht möglich ist, mindestens ein neues Modellvorhaben gestartet 
werden.  
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Anlagen:  

 
Presseveröffentlichungen der Ärzte-Zeitung vom 15.07.2002 

 
Urteil des Bundessozialgerichtes vom 03.09.2003 zur Petö-Therapie 

 
Muster Fragebogen Elternbefragung FortSchritt-Vereine 

 
Erfahrungsberichte von Eltern und Patienten 

 

Schreiben der Allgemeinärztin Frau Asmuth 

 

Schreiben des Annastifts, Hannover   
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Ärzte Zeitung, 15.07.2002  

Petö-Methode erweist sich in Studie als sehr wirksam 
Experten fordern nun Erstattung durch die Kassen 

MÜNCHEN (ras). Die Konduktive Förderung nach Petö (KFP), eine im Ausland schon 
lange bewährte Reha-Methode für schwer bewegungsgestörte Kinder, ist in weiten 
Teilen hochwirksam oder wirksam. 
Diese ist eine der zentralen Aussagen der Studie "Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der 
KFP bei Kindern mit Zerebralparesen im Kindergarten- und Vorschulalter", die im Auftrag 
des VdAK gemacht wurde. Wie Studienleiter Professor Hubertus von Voss vom Institut für 
Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin der Uni München der "Ärzte Zeitung" sagte, müsse die 
KFP jetzt vom Bundesausschuss Ärzte und Krankenkassen als wirksame Therapie eingestuft 
und von den Kassen erstattet werden. Eine Entscheidung darüber soll nach Aussagen von 
Experten noch in diesem Jahr fallen. 
Die Studie zeige, dass die KFP die Entwicklung von Kindern (untersucht wurde die 
Altersgruppe von drei bis sechs Jahren) entscheidend positiv beeinflusse. Dies gelte speziell 
für die Handmotorik. Positiv wirke sich die Therapie auch auf die gestörte Asymmetrie 
(gerade bei der Zerebralparese) und auf die Alltagsfähigkeiten aus. 
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Ärzte Zeitung, 15.07.2002 

Konduktive Förderung nach Petö wurde bisher unterschätzt 
Anhand einer Modellstudie wird belegt, dass die Behandlungsmethode wirksamer als 
andere ist / Experten fordern Erstattung durch Kassen 

MÜNCHEN/SIEGBURG (ras). Die in Deutschland praktizierte Konduktive Förderung 
nach Petö (KFP) ist primär als medizinisch-therapeutische Behandlungsmethode und 
nicht - wie bisher - vorwiegend als pädagogisch ausgerichtete Fördermethode 
einzustufen. Zu diesem überraschenden Ergebnis kommt eine Modellstudie des 
Kinderzentrums München. 
Die einzelnen wissenschaftlich zu bewertenden Förderschritte und -programme bei der KFP sind zu 70 
bis 75 Prozent motorisch determiniert. Zu diesem Ergebnis kommt der abschließende Bericht zur 
Modellstudie des Kinderzentrums München, in dem im Auftrag des Verbands der Angestellten 
Krankenkassen (VdAK) und des Arbeiter Ersatzkassen-Verbandes (AEV) die Wirksamkeit der KFP 
nachgewiesen werden sollte.  
Nach Angaben des Studienleiters Professor Hubertus von Voss ist die Münchner Studie die weltweit 
größte prospektive Studie zur Neurorehabilitation bei Kindern.  
Bei der nach dem ungarischen Arzt Andras Petö benannten Konduktiven Förderung handelt es sich um 
ein Integrationskonzept, bei dem medizinische und therapeutische sowie pädagogische und 
lernorientierte Elemente in einem Gesamtkonzept vernetzt werden, so dass alle Lebensbereiche erfasst 
sind. Derzeit werden 2000 Kinder nach dieser bisher nicht von den Kassen bezahlten Methode 
behandelt. 
In das Modellprojekt wurden 67 Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren mit möglichst reinen 
Formen der spastischen, athetotischen und ataktischen Infantilen Zerebralparese sowie Kinder mit 
spastischen Hemiparesen einbezogen. Die Behandlungsphase der KFP setzte sich aus drei 
vierwöchigen intensiven Behandlungsblöcken, Elternanleitungen und zwei dazwischenliegenden 
dreimonatigen Anwendungsphasen zu Hause zusammen. Diese Intensivförderung führte zu folgenden 
Ergebnissen: 

Die koordinativen Handfunktionen verbesserten sich signifikant. Dies betrifft vor allem die 
koordinativen Kraftfunktionen der Hand sowie die feinmotorischen Fähigkeiten zur 
Verbesserung der Handgeschicklichkeit der Kinder.  

Im Bereich der Aufrichtung konnten die Alltagsmobilität zu Hause, die asymetrischen 
Bewegungsabläufe und die grobmotorischen Fähigkeiten auf der stärker betroffenen Seite 
stark verbessert werden.  

Auch wenn bei der Aufrichtung insgesamt keine signifikanten Veränderungen festgestellt wurden, 
gelingt es nach Darstellung von Studienleiter von Voss mit dem integralen und mehrdimensionalen 
Rehabilitationskonzept der KFP - etwa zusammen mit krankengymnastischen Methoden -, die 
Alltagsfähigkeiten und damit die Integration bewegungsgestörter Kinder entscheidend zu begünstigen. 
Bei kontinuierlicher Förderung, so von Voss, seien die zu erwartenden Erfolge der Therapie noch 
eindrucksvoller als wenn nur in Therapieblöcken behandelt wird. 
Dr. Johannes Bruns, Leiter der Abteilung Medizinische Grundsatzfragen/Leistungen des VdAK/AEV 
in Siegburg, kündigte an, rasch vom Bundesausschuss Ärzte und Krankenkassen prüfen zu lassen, ob 
die Therapie künftig erstattet wird. Viele Sozialgerichte und Tausende von Eltern warteten auf diese 
Entscheidung, die nach Aussage Bruns noch dieses Jahr fallen dürfte.  
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Urteil BUNDESSOZIALGERICHT vom 3.9.2003, B 1 KR 34/01 R  

Krankenversicherung - Kostenübernahme - Auslandsbehandlung (hier: Petö-Methode) - vorherige 
Beantragung durch Versicherten und Abwarten der Entscheidung der Krankenkasse - 
Erlaubnisvorbehalt des § 138 SGB 5 - Abgrenzung zwischen medizinischen und nichtmedizinischen 
Leistungen - cerebral geschädigtes Kind  

Leitsätze  

1. Kosten einer Auslandsbehandlung darf die Krankenkasse nur übernehmen, wenn der Versicherte 
dies vorher beantragt und die Entscheidung der Kasse abwartet.  

2. Wird ein im Ausland entwickeltes Heilmittel auch in Deutschland angeboten, gilt der 
Erlaubnisvorbehalt des § 138 SGB 5 unabhängig davon, ob die konkrete Behandlung im Inland oder 
im Ausland durchgeführt wird (Abgrenzung zu BSG vom 16.6.1999 - B 1 KR 4/98 R = BSGE 84, 90 
= SozR 3-2500 § 18 Nr 4).  

3. Zur Abgrenzung zwischen medizinischen und nichtmedizinischen Leistungen bei der Behandlung 
cerebral geschädigter Kinder.  

Tatbestand  

1    
Die 1992 geborene Klägerin leidet an einer infantilen Cerebralparese. Sie ist spastisch gelähmt, und 

ihre Sprachentwicklung ist verzögert. Neben den bei diesem Krankheitsbild üblichen 
krankengymnastischen Übungsbehandlungen nach Bobath und Vojta hat sie sich zur Verbesserung 
insbesondere ihrer motorischen Fähigkeiten mehrfach einer so genannten Konduktiven Förderung 
nach Petö unterzogen. Um deren Bezahlung durch die Krankenkasse geht der Streit.     

2    
Bei der von dem ungarischen Arzt und Heilpädagogen Andras Petö nach dem Zweiten Weltkrieg 

begründeten konduktiven Erziehung handelt es sich um ein komplexes pädagogisches System, durch 
das Menschen mit einer Schädigung des Zentralnervensystems lernen sollen, ihre Dysfunktionen zu 
überwinden oder zu mindern. Die Anleitung erfolgt durch so genannte Konduktoren, die im Rahmen 
der ganzheitlichen Betreuung des Kindes Aufgaben eines Physiotherapeuten, Logopäden, Motopäden, 
Sonderpädagogen, Erziehers, Pflegers und Lehrers eigenverantwortlich wahrnehmen. Die 
Fördermaßnahmen werden überwiegend an dem unter ärztlicher Leitung stehenden Petö-Institut in 
Budapest, zum Teil aber auch an Einrichtungen in anderen europäischen Ländern, darunter auch in 
Deutschland, durchgeführt. Auf Initiative der Ersatzkassen ist das Behandlungskonzept zwischen 1996 
und 2001 in einem Modellvorhaben erprobt und begutachtet worden (zu den Ergebnissen: von 
Voss/Blank, Modellprojekt Petö, ErsK 2002, 272). Der seit 2002 beim Bundesausschuss der Ärzte und 
Krankenkassen anhängige Antrag auf Anerkennung der Petö-Methode als therapeutisch wirksames 
Heilmittel befindet sich in der Anhörungsphase.     

3    
Die Klägerin nahm im Mai 1995 an einer Voruntersuchung und im April/Mai 1996 sowie im 

November/Dezember 1996 an zwei jeweils siebenwöchigen Behandlungszyklen (sog Förderperioden) 
am Petö-Institut in Budapest teil. Weitere, hier nicht streitige Behandlungen haben in Einrichtungen 
des Instituts in Deutschland stattgefunden. Die Eltern der Klägerin haben für die Maßnahmen in 
Ungarn insgesamt 18.090,66 DM aufgewandt, davon rund ein Drittel für die eigentliche Behandlung 
und zwei Drittel für Reise und Aufenthalt.     

4   
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Auf den nach Abschluss der Voruntersuchung im Juni 1995 gestellten Kostenübernahmeantrag teilte 
die Beklagte der Mutter der Klägerin im März 1996 mündlich mit, dass sie bereit sei, die Hälfte der 
Behandlungskosten für die Voruntersuchung und die auf April/Mai 1996 terminierte erste 
Förderperiode zu übernehmen. Entsprechend beteiligte sie sich an den Aufwendungen für die beiden 
Maßnahmen mit insgesamt 4.032,60 DM (1.575,60 DM für Behandlungskosten und 2.457 DM für 
Begleitkosten). Für die spätere Förderperiode im November/Dezember 1996 lehnte sie eine 
Kostenerstattung ab, weil es sich bei der Frühförderung cerebralparetischer Kinder nach der Petö-
Methode nicht um Krankenbehandlung, sondern um eine vorwiegend pädagogisch bzw 
heilpädagogisch ausgerichtete Behindertenrehabilitation handele, für die die Krankenversicherung 
nicht aufzukommen habe (Bescheide vom 10. Oktober 1996 und 16. Januar 1997 in der Gestalt des 
Widerspruchsbescheides vom 9. Juni 1997).     

5    
Die Klage ist in den Vorinstanzen erfolglos geblieben. Nach Auffassung des Landessozialgerichts 

(LSG) kommt eine Kostenerstattung nach § 18 Abs 1 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) nicht 
in Betracht, weil der Klägerin im Inland ausreichende Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung 
gestanden haben. Auch habe die Beklagte sich in Bezug auf die streitigen Maßnahmen zu Recht als 
unzuständig angesehen. Dass nichtärztliche sozialpädiatrische Leistungen nicht zum Leistungskatalog 
der gesetzlichen Krankenversicherung gehörten, zeige die Regelung in § 43a SGB V, die dies für die 
Versorgung im Inland als selbstverständlich voraussetze und lediglich für diagnostische Maßnahmen 
eine Ausnahme vorsehe. Im Übrigen sei bei der Behandlung nach der Petö-Methode der Arztvorbehalt 
des § 15 Abs 1 SGB V nicht gewahrt, denn die Therapie werde unbeschadet der ärztlichen Leitung des 
Instituts von den Konduktorinnen selbstständig und ohne Überwachung durch einen Arzt geplant und 
durchgeführt.     

6    
Mit der Revision rügt die Klägerin eine Verletzung der §§ 18 Abs 1 und 27 Abs 1 SGB V. Sie ist der 

Auffassung, die konduktive Förderung nach Petö müsse als Heilmittel iS von § 27 Abs 1 Satz 2 Nr 3, 
§ 32 SGB V aufgefasst werden. Dem Arztvorbehalt widerspreche es nicht, wenn Teile einer 
Behandlung von nichtärztlichen Therapeuten selbstständig und in eigener Verantwortung durchgeführt 
würden, sofern nur der Arzt die Maßnahmen verordnet habe und die Therapie als Ganzes unter 
ärztlicher Leitung verbleibe. Entgegen dem angefochtenen Urteil handele es sich auch um 
medizinische Behandlung und nicht um rein pädagogische Leistungen. Ungeachtet der erzieherischen 
Elemente und Zielsetzungen erfülle die konduktive Förderung die Voraussetzungen einer neuro-
physiologisch begründeten Behandlungsmethode bei cerebralen Paresen. Schließlich scheitere eine 
Kostenübernahme für die im Ausland durchgeführten Förderkurse nicht daran, dass es auch im Inland 
Verfahren zur symptomatischen Behandlung von Cerebralparesen gebe. Die Frage nach der 
Gleichwertigkeit der verschiedenen Behandlungsmethoden lasse sich wegen der Komplexität und der 
Unterschiedlichkeit der neurologischen Schädigungen nur von Fall zu Fall beantworten. Die 
verschiedenen Methoden seien je nach Art der Schädigung sehr unterschiedlich erfolgreich, wobei 
sich die Eignung für das jeweilige Kind häufig erst in der Behandlung erweise. Spreche ein Kind auf 
die konduktive Förderung an, so ließen sich damit Behandlungsergebnisse erzielen, die den 
Ergebnissen der im Inland üblichen Verfahren deutlich überlegen seien.     

7   
 Die Klägerin beantragt,     

8    
die Urteile des Bayerischen Landessozialgerichts vom 27. April 2000 und des Sozialgerichts 

Würzburg vom 19. Oktober 1998 aufzuheben und die Beklagte unter Aufhebung der Bescheide vom 
25. Juli 1996 und 16. Januar 1997 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 9. Juni 1997 sowie 
unter Abänderung des Bescheides vom 10. Oktober 1996 zu verurteilen, ihr die Kosten der 
Behandlungen vom 17. Mai bis 21. Mai 1995, vom 1. April bis 23. Mai 1996 und vom 28. Oktober bis 
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19. Dezember 1996 in der Gesamthöhe von 18.090,66 DM abzüglich bereits gezahlter 4.032,60 DM 
zu erstatten.     

9   
 Die Beklagte beantragt,     

10   
 die Revision zurückzuweisen.      

Entscheidungsgründe  

11    
Die Revision der Klägerin ist unbegründet. Die angegriffenen Entscheidungen haben einen 

Kostenerstattungsanspruch zu Recht verneint.     

12    
Alle den Gegenstand des Prozesses bildenden Behandlungen sind zwischen Mai 1995 und Dezember 

1996 in Budapest durchgeführt worden. Zwischenstaatliche Vereinbarungen über die Gewährung von 
Krankenversicherungsleistungen haben zu dieser Zeit mit Ungarn nicht bestanden. Das Abkommen 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Ungarn über Soziale Sicherheit vom 2. 
Mai 1998 (BGBl II 1999 S 902) ist erst am 1. Mai 2000 in Kraft getreten (BGBl II 2000 S 644) und 
bestimmt in Art 40 Abs 1 Buchst a ausdrücklich, dass für die Zeit vor seinem Inkrafttreten keine 
Leistungsansprüche begründet werden. Das Begehren der Klägerin richtet sich somit ausschließlich 
nach dem innerstaatlichen Krankenversicherungsrecht des SGB V.     

13    
Was die Voruntersuchung im Mai 1995 angeht, besteht nach dessen Vorschriften schon deshalb kein 

Anspruch, weil die Beklagte erst nachträglich mit dem Leistungsbegehren befasst wurde. Bei einer 
Behandlung, zu der sich der Versicherte ins Ausland begibt, kommt eine Kostenübernahme durch die 
Krankenkasse nur in Betracht, wenn die Voraussetzungen des § 18 Abs 1 SGB V erfüllt sind und der 
Versicherte die Kostenübernahme vor Behandlungsbeginn beantragt und der Kasse Gelegenheit zur 
Prüfung und Entscheidung gegeben hatte. Letzteres ergibt sich aus § 18 Abs 1 und 2 SGB V selbst 
allerdings nicht unmittelbar. Denn dort ist nur bestimmt, dass die Krankenkasse die Kosten einer 
Auslandsbehandlung einschließlich notwendiger Begleitleistungen abweichend von der Regel des § 16 
Abs 1 Nr 1 SGB V (Ruhen des Leistungsanspruchs bei Auslandsaufenthalt) ausnahmsweise ganz oder 
teilweise übernehmen kann, wenn eine dem allgemein anerkannten Stand der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse entsprechende Behandlung einer Krankheit nur im Ausland möglich ist. Sprachliches 
Indiz für die Notwendigkeit eines vorgeschalteten Verwaltungsverfahrens ist immerhin, dass die 
Bestimmung im Unterschied zu § 13 Abs 3 SGB V die Gegenwartsform ("Ist eine Behandlung ... nur 
im Ausland möglich") verwendet und von "Kostenübernahme" statt von "Kostenerstattung" spricht. 
Diese Ausdrucksweise deutet darauf hin, dass über die Kostentragung vor Durchführung der 
Behandlung entschieden werden soll. § 18 Abs 1 SGB V muss im Übrigen aber im Zusammenhang 
mit der Regelung in § 275 Abs 2 Nr 3 SGB V gelesen werden. Darin wird den Krankenkassen 
vorgeschrieben, vor Übernahme der Kosten einer Auslandsbehandlung durch den MDK prüfen zu 
lassen, ob die Behandlung nur im Ausland möglich ist. Da eine solche Prüfung nicht abstrakt erfolgen 
kann, sondern bei dem aktuellen Krankheitszustand des Versicherten ansetzen muss, der die 
Behandlung erhalten soll, kann sie sinnvoll nur im Vorfeld der geplanten Maßnahme durchgeführt 
werden. Auch für Behandlungen im Ausland bleibt es somit bei dem allgemein für außervertragliche 
Behandlungen geltenden Grundsatz, dass der Krankenkasse eine Möglichkeit zur Überprüfung des 
Leistungsbegehrens einzuräumen ist, bevor dem Versicherten erlaubt wird, sich die benötigte Leistung 
außerhalb des Sachleistungssystems selbst zu beschaffen. Dass dies gerade bei Auslandsbehandlungen 
zur Beratung und zum eigenen Schutz des Versicherten sinnvoll ist, liegt auf der Hand.     
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14    
Für die Förderperioden im April/Mai 1996 und im November/Dezember 1996 hat die Klägerin die 

Übernahme der Behandlungskosten zwar rechtzeitig bei der Beklagten beantragt. Dennoch besteht 
über die für den ersten Therapieabschnitt freiwillig geleistete Zahlung hinaus auch insoweit kein 
Erstattungsanspruch, denn die konduktive Förderung nach Petö gehört nicht zu den 
Behandlungsmethoden, auf die sich die Leistungspflicht der Krankenkassen erstreckt.     

15   

 

Der Senat teilt allerdings nicht die Einschätzung, dass die konduktive Förderung wegen ihrer 
pädagogischen Ausrichtung nicht als medizinische Behandlung oder Rehabilitation einzustufen 
sei und deshalb von vornherein nicht zum Versicherungsgegenstand der Krankenversicherung 
gehöre. Für die Abgrenzung zwischen medizinischen und nichtmedizinischen Maßnahmen und 
damit für die Zuständigkeit der Krankenversicherung kommt es in erster Linie auf die 
Zielsetzung der Maßnahme an, auch wenn deren Charakter unter Umständen diesbezügliche 
Rückschlüsse zulässt. Falls eine Methode eines der in den § 27 oder § 11 Abs 2 SGB V genannten 
Ziele (Erkennen oder Heilen einer Krankheit, Verhütung der Krankheitsverschlimmerung, 
Linderung von Krankheitsbeschwerden, Vermeidung, Beseitigung oder Besserung einer 
Behinderung) verfolgt und dabei an der Krankheit selbst bzw an ihren Ursachen ansetzt, 
verliert der Umstand an Bedeutung, dass wie bei der konduktiven Förderung für die 
Behandlung vorwiegend pädagogische Mittel eingesetzt werden und das Berufsbild des 
Therapeuten ("Konduktors") eher dem des Lehrers und Erziehers als dem eines klassischen 
Heilhilfsberufs ähnelt. Denn ein derartiger unmittelbarer Krankheitsbezug ist ein hinreichendes 
Indiz dafür, dass keine anderen Zwecke, wie die soziale Eingliederung, die Verbesserung 
schulischer oder beruflicher Fähigkeiten oder eine behindertengerechte Gesundheitsförderung 
(dazu Senatsurteil vom 19. März 2002 - SozR 3-2500 § 138 Nr 2 - Hippotherapie), im 
Vordergrund stehen. In diesem Punkt kommt der Abschlussbericht über das Modellprojekt der 
Ersatzkassen zur konduktiven Förderung zu der Einschätzung, dass rund 70 Prozent der Arbeit 
mit den behinderten Kindern auf eine Verbesserung der motorischen Fähigkeiten, also ein 
therapeutisches Ziel, gerichtet sind (Blank/von Voss, Konduktive Förderung nach Petö, 
München 2002, S 4-114 f).     

16    
Medizinische und nichtmedizinische Behandlungszwecke lassen sich freilich gerade bei komplexen 

Rehabilitationsangeboten oft nur schwer oder gar nicht voneinander abgrenzen, wie der Senat im 
Zusammenhang mit der Förderung behinderter Kinder in sozialpädiatrischen Zentren näher dargelegt 
hat (Urteil vom 31. März 1998 - B 1 KR 12/96 R - in ZfS 1998, 178 = USK 98145). Eine solche 
Konstellation liegt hier jedoch nicht vor, da durch die Behandlung cerebralparetischer Kinder und 
Jugendlicher nach der Petö-Methode die krankheitsbedingte Behinderung selber gebessert werden soll 
und es nicht darum geht, lediglich Auswirkungen der Behinderung auf die Lebensgestaltung 
aufzufangen oder abzumildern. Wesentlich ist in diesem Zusammenhang, welche Erwartungen der 
Leistungserbringer selbst mit seinem Vorgehen verbindet. Ob die gestellten Ziele objektiv erreichbar 
sind, ist eine Frage der Wirksamkeit und Zweckmäßigkeit der Maßnahme, für die Einordnung als 
medizinische Behandlung aber nicht entscheidend. Die Petö-Methode erhebt den Anspruch, durch 
einen aktiven Lernprozess die motorischen Fähigkeiten der cerebral geschädigten Kinder zu 
verbessern und dabei sogar physiologische und anatomische Veränderungen im Zentralnervensystem 
zu bewirken (vgl die Beschreibung der Methode in der Internet-Präsentation des Petö-Instituts unter 
http://w1.peto.hu/?&lang=de , recherchiert am 12. März 2003). Angesichts dessen ist von einem 
medizinischen Charakter der Fördermaßnahmen auszugehen.     

17    
Ob die umstrittene Behandlung nur im Ausland erlangt werden konnte, wie es § 18 Abs 1 SGB V 

voraussetzt, hat das LSG nicht geprüft. Da die dafür notwendigen Tatsachenfeststellungen fehlen, 
vermag auch der Senat diese Frage nicht zu entscheiden. Aus dem angefochtenen Urteil ergibt sich, 
dass das Petö-Institut nicht nur in Ungarn, sondern auch in anderen europäischen Ländern, darunter in 



Konduktive Förderung nach Andràs Petö  eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung  

   

34  

Deutschland, Therapieeinrichtungen unterhält bzw in Zusammenarbeit mit einheimischen Kliniken 
Fördermaßnahmen anbietet. Die Klägerin ist zeitweise in Einrichtungen des Instituts in Niederpöcking 
und Würzburg behandelt worden. Nach den Äußerungen der Beteiligten existieren 
Behandlungsmöglichkeiten in Fachkliniken und Sozialpädiatrischen Zentren beispielsweise in Bad 
Wildungen, Starnberg oder Neunkirchen (Saar) und auch das von den Ersatzkassen auf der Grundlage 
des § 63 Abs 2 SGB V finanzierte Modellvorhaben ist in Einrichtungen in Deutschland durchgeführt 
worden. Wird die vom Versicherten beanspruchte Therapie auch im Inland angeboten, scheidet eine 
Erstattung der für die Auslandsbehandlung aufgewendeten Kosten aus, und zwar nach dem klaren 
Wortlaut der Regelung in jedem Fall, also auch dann, wenn die Behandlung im Inland ebenfalls nur 
als außervertragliche Leistung erhältlich ist und vom Versicherten selbst beschafft werden müsste. 
Etwas anderes kann dann nur gelten, wenn die in Deutschland bestehenden Kapazitäten nicht 
ausreichen und der Versicherte aus diesem Grunde gezwungen ist, für einzelne Behandlungsabschnitte 
ins Ausland auszuweichen. Dass diese Notwendigkeit hier bestanden haben könnte, ist nicht 
auszuschließen; im Ergebnis kommt es darauf jedoch nicht an, sodass die Frage auf sich beruhen kann.     

18    
Die konduktive Förderung nach Petö ist unabhängig von den speziellen Voraussetzungen einer 

Kostenerstattung bei Auslandsbehandlungen keine Kassenleistung, weil ihr therapeutischer Nutzen 
bisher nicht auf dem vom Gesetz vorgeschriebenen Weg durch den Bundesausschuss der Ärzte und 
Krankenkassen festgestellt worden ist.     

19    
Da es sich bei den Fördermaßnahmen nicht um ärztliche Behandlung, sondern um medizinische 

Dienstleistungen handelt, die auf Verordnung eines Arztes durch besonders ausgebildete nichtärztliche 
Fachkräfte (Konduktoren) erbracht werden, sind sie rechtlich als Heilmittel iS des § 32 SGB V 
einzustufen (zum Heilmittelbegriff und seiner historischen Entwicklung siehe BSGE 88, 204 = SozR 
3-2500 § 33 Nr 41). Neue Heilmittel dürfen die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden 
Ärzte nach § 138 SGB V nur verordnen, wenn der Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen 
zuvor ihren therapeutischen Nutzen anerkannt und in den Richtlinien nach § 92 Abs 1 Satz 2 Nr 6 
SGB V Empfehlungen für die Sicherung der Qualität bei der Leistungserbringung abgegeben hat. § 
138 SGB V dehnt den gemäß § 135 Abs 1 SGB V für neue Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden geltenden Erlaubnisvorbehalt auf neue Heilmittel aus. Auch diese können von 
den Versicherten grundsätzlich nicht beansprucht werden, solange die geforderte Entscheidung des 
Bundesausschusses nicht ergangen ist. Letzteres trifft für die konduktive Förderung nach Petö zu, die 
in der Vergangenheit keine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung war und deshalb als 
"neues" Heilmittel dem Erlaubnisvorbehalt unterliegt. Denn zurzeit der hier streitigen Behandlung 
wurde die Methode noch in dem von den Ersatzkassen initiierten Modellvorhaben erprobt, und das 
nach Auswertung der Ergebnisse im Jahr 2002 eingeleitete Verfahren beim Bundesausschuss der 
Ärzte und Krankenkassen ist bis heute nicht abgeschlossen. Da für eine sachwidrige Behandlung 
durch die Krankenkassen oder den Bundesausschuss kein Anhalt besteht, sind die Voraussetzungen 
für eine Leistungspflicht der Krankenversicherung nicht erfüllt.     

20    
Die Regelung des § 138 SGB V ist auf den vorliegenden Sachverhalt anzuwenden, obwohl die in 
Rede stehenden Fördermaßnahmen in Ungarn durchgeführt worden sind. Der Senat hat allerdings zu § 
135 Abs 1 SGB V entschieden, dass anders als bei Inlandsbehandlungen die fehlende Anerkennung 
einer neuen Untersuchungs- oder Behandlungsmethode durch den Bundesausschuss der Ärzte und 
Krankenkassen bei Auslandsbehandlungen einen Kostenerstattungsanspruch nicht von vornherein 
ausschließt, weil der Erlaubnisvorbehalt der Sicherung der Qualität der vertragsärztlichen Versorgung 
im Geltungsbereich des SGB V dient und ein Tätigwerden des Bundesausschusses außerhalb des vom 
Gesetz zugewiesenen Aufgabenbereichs nicht veranlasst ist (Urteil vom 16. Juni 1999 - BSGE 84, 90, 
96 = SozR 3-2500 § 18 Nr 4 S 18 - Kozijavkin I). Er hat diese Aussage aber ausdrücklich auf Fälle 
beschränkt, in denen die betreffende Untersuchungs- oder Behandlungsmethode nur im Ausland 
angeboten wird, sodass für eine Prüfung durch den Bundesausschuss keine Grundlage besteht. Sobald 
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die Behandlung auch in Deutschland zum Einsatz kommt, sei es auch nur, dass der ausländische 
Leistungserbringer seine Tätigkeit hierher erstreckt, entfällt der Grund für die abweichende 
Behandlung und es gelten für sie die allgemeinen Vorschriften. Es spielt dann auch keine Rolle, ob die 
Therapie im konkreten Fall im Inland oder im Ausland durchgeführt wird; denn für die Beurteilung 
der Qualität einer Behandlungsmethode müssen unabhängig von dem Ort der Leistungserbringung 
einheitliche Maßstäbe und Verfahrensweisen gelten.     

21    
Die konduktive Förderung kann nach alledem bislang nicht zu Lasten der Krankenversicherung 

verordnet werden. Daraus, dass die Beklagte dennoch einen Teil der Kosten für die Voruntersuchung 
und die erste Förderperiode in Ungarn getragen hat, lassen sich keine weitergehenden Ansprüche 
herleiten. Die ursprüngliche Zusage einer Kostenbeteiligung hat sich auf die Voruntersuchung und die 
erste Förderperiode beschränkt und ist mit dem Bewilligungsbescheid vom 10. Oktober 1996 in 
vollem Umfang erfüllt worden, sodass sich daraus unabhängig von der fehlenden Verbindlichkeit 
einer bloß mündlich erteilten Zusicherung (arg § 34 Abs 1 SGB X) keine weitergehenden Rechte 
herleiten lassen. Daraus, dass zu einem früheren Zeitpunkt in gleicher Lage Kosten übernommen 
wurden, folgt im Übrigen keine Verpflichtung, diese vom Gesetz nicht gedeckte Praxis fortzusetzen. § 
18 Abs 1 SGB V räumt den Krankenkassen hinsichtlich der Übernahme der im Ausland entstandenen 
Behandlungskosten zwar Ermessen ein; über die gesetzlichen Voraussetzungen der 
Ermessensentscheidung kann die Kasse jedoch nicht disponieren. Infolgedessen kann der Versicherte 
aus einer früheren rechtswidrigen Handhabung in einem neuen Leistungsfall keine Rechte herleiten.     

22    
Da das LSG einen Kostenerstattungsanspruch im Ergebnis zu Recht verneint hat, war die Revision 

der Klägerin zurückzuweisen.     

23   
 Die Kostenentscheidung beruht auf § 193 Sozialgerichtsgesetz.    



 
Es wird versichert, dass die nachfolgenden Daten ausschließlich zum o.g. Zweck erhoben und absolut
anonymisiert für eine Stellungnahme gegenüber dem Gemeinsamen Bundesausschuss ausgewertet werden.

(Die Fragebogen-Nr. wird im Rahmen der

Auswertung und Anonymisierung vergeben.)

1. Hat Ihrem Kind die Petö-Therapie geholfen? ja nein

2. Wenn Frage 1 mit ja beantwortet wurde:
In welchen Bereichen wurde durch die Petö-Therapie eine Verbesserung erreicht?
Bitte kreuzen Sie an:

Koordination Kopfhaltung

Feinmotorik Grobmotorik

Fortbewegung Aufrichten

Gleichgewicht Alltagsbewältigung (z.B. Anziehen, Essen, zu Bett gehen, Toilettengang, etc.)

3. Welche Therapien oder Behandlungsformen wurden ggf. bereits vor der Petö-Therapie durchgeführt?
Bitte kreuzen Sie an:

Krankengymnastik nach Bobath Krankengymnastik nach Voijta

Ergotherapie manuelle Therapie/Manualtherapie

Logopädie andere

4. Für wie viele Monate wurden die unter Frage 3 angekreuzten Therapien vor

 

der Petö-Therapie durchgeführt?   

Monate (bitte Anzahl eintragen), ggf. schätzen

5. Haben die unter Frage 3 angekreuzten Therapien dem Kind geholfen?

ja nein

6. Wenn Frage 5 mit JA beantwortet wurde:
In welchen Bereichen haben die unter Frage 4 angekreuzten Therapien eine Verbesserung erreicht?
Bitte kreuzen Sie an:

Koordination Kopfhaltung

Feinmotorik Grobmotorik

Fortbewegung Aufrichten

Gleichgewicht Alltagsbewältigung (z.B. Anziehen, Essen, zu Bett gehen, Toilettengang, etc.)

Fragebogen-Nr.



 
7. Wenn Frage 5 mit JA beantwortet wurde:

Warum haben Sie trotz der vorher stattgefundenen anderen Therapien mit der Petö-Therapie begonnen?

8. Wurden die unter Frage 3 genannten Therapien von der Krankenkasse finanziert?

ja nein

9. Hatten Sie bei Ihrer Krankenkasse auch einen Kostenübernahmeantrag für die konduktive Förderung nach Petö gestellt?

ja nein

10. Wurden die Kosten der konduktiven Förderung nach Petö auch von Ihrer Krankenkasse übernommen?

ja nein

wenn ja: gesetzliche Krankenkasse
Name  der  
Krankenk:

private Krankenkasse

Beihilfe (Beamte)

wenn ja: 
Die Kostenübernahme erfolgte

vollständig

anteilig/mit Selbstbehalt

nur zeitweilig

wenn nur zeitweilig:
Von wann bis wann wurden die Kosten übernommen? (bitte Monat und Jahr angegen)

11. Konnten durch die Petö-Therapie andere Kosten im Gesundheitswesen eingespart werden? 
Wurden z.B. Operationen oder wurde eine bestimmte Hilfsmittelversorgung vermieden?
Dies könnte z.B. eine Hüftoperation sein oder ein Rollstuhl, weil Ihr Kind laufen gelernt hat. 
Können Sie die Kosten beziffern?



  
Der nachfolgende Abschnitt wird im Rahmen der Anonymisierung und Auswertung vom Fragenteil getrennt, um den 
Datenschutz sicherzustellen.

(Die Fragebogen-Nr. wird im Rahmen der
Fragebogen-Nr. Auswertung und Anonymisierung vergeben.)

Wären Sie bereit an einer weiteren Analyse und Befragung teilzunehmen? 

ja nein

Wären Sie auch bereit die oben erhobenen Daten zu einer weiteren wissenschaftlichen Erforschung 
der Petö-Therapie unter Wahrung des Datenschutzes dem
Institut für Soziale Pädiatrie der Ludwig-Maximillians-Universität im Kinderzentrum München zur Verfügung zu stellen?

ja nein

Straße

Postleitzahl, Wohnort

Datum
(ggf. des Erziehungsberechtigten)

Unterschrift

Name, Vorname des mit der konduktiven 
Förderung behandelten Kindes



      












